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Emmendinger Tafel

Peter Dreßen
Markgrafenstraße 13  |  79312 Emmendingen
Tel. 0 76 41 - 9 36 79 56  |  Fax 0 76 41 – 9 36 79 52
info@emmendinger-tafel.de 
www.emmendinger-tafel.de

Friedhelm Wölker
Schusterstraße 26  |  79173 Waldkirch
Tel. 0 76 81 – 4 93 48 71  |  Fax 0 76 81 – 4 74 76 35
info-waldkirch@emmendinger-tafel.de
www.emmendinger-tafel.de



Die Tafeln  |  Die Tafelidee stammt aus den 
USA und fand im Jahre 1993 den Weg nach Berlin, wo 
der erste Tafelladen in der Bundesrepublik gegründet 
wurde. Die Tafeln gelten als die größte soziale Bewe-
gung unserer Zeit und sind eine der großen Erfolgsge-
schichten des Sozial-Sponsorings in Deutschland.

Im Februar 2008 wurden in Deutschland 767 Tafeln 
gezählt.

Der Tafelgedanke  |  Nicht alle Men-
schen haben ihr täglich Brot und dennoch gibt es 
Lebensmittel im Überfluss. 

Die Tafeln bemühen sich 
um einen Ausgleich mit 
ehrenamtlichen Helfern 
für die Bedürftigen ihrer 
Stadt. Das Ziel der Tafeln 
ist es, daß alle qualitativ 

einwandfreien Nahrungsmittel, die im Wirtschafts-
prozess nicht mehr verwendet werden können, an Be-
dürftige verteilt werden. 

Die Tafeln helfen so diesen Menschen eine schwierige 
Zeit zu  überbrücken und geben ihnen dadurch Motiva-
tion für die Zukunft.

Das Tafel-Konzept  |  In Deutschland 
leben über elf Millionen Menschen in Einkommens
armut. Vielen von ihnen bleiben nur etwas mehr 
als vier Euro pro Tag für ihre tägliche Verpflegung. 
Frisches Obst und Gemüse, Milch und Fleisch werden 
zu Luxusgütern, die sie sich selten leisten können. Vie-
le Betroffene schaffen es nur durch Verzicht bis zum 
Monatsende durchzuhalten. Etlichen gelingt es nicht.

Gleichzeitig fallen täglich in Supermärkten, Hotels 
und Restaurants, auf Veranstaltungen, Wochenmärk-
ten, im Einzel- und Großhandel Mengen von Lebens-
mitteln an, die – obwohl qualitativ einwandfrei – im 
Wirtschaftskreislauf nicht verwendet werden können.

Die Tafeln bemühen sich hier um einen Ausgleich. 
Nach dem Motto: »Jeder gibt, was er kann«, engagieren 
sich z.B. örtliche Bäckereien, Metzgereien, Wochen-
märkte, Supermarktketten, Privatpersonen… Viele 
HelferInnen spenden ihre Freizeit für die Idee. Ein 
paar Stunden am Tag, in der Woche, im Monat – so wie 
es die persönlichen Möglichkeiten erlauben.

In der Emmen­
dinger/Waldkircher-
Tafel engagieren 
sich ca. 100 ehren-
amtliche Mitarbei
terInnen.
Bundesweit sind rund 32.000 Menschen ehrenamt-
lich in den Tafeln tätig. Sie sammeln »überschüssige« 
Lebensmittel, die sonst vernichtet würden, und ver-
teilen sie an sozial und wirtschaftlich benachteiligte 
Menschen – unentgeltlich oder gegen einen geringen 
Kostenbeitrag. 

Der Emmendinger/Wald-
kircher Tafel e. V.  |  betreibt seine 
Läden als gemeinnütziger und mildtätiger Verein, 
der von Ehrenamtlichen getragen wird. Die Waren 
werden uns gespendet, um sie gegen ein geringes 
Entgelt weiter zu geben an Personen, die nachweis-
lich bedürftig sind.

Zur Ausstellung einer Kundenkarte muss eine 
Bedürftigkeitserklärung sowie der Ausweis vorge-
legt werden.

Danach wird eine Kundenkarte ausgestellt, die zum 
Einkauf im Emmendinger / Waldkircher Tafel-Laden 
berechtigt. Weitere Infos erhalten Sie bei der Ausga-
be der Kundenkarte.

Wer ist berechtigt, im Emmendinger/ 
Waldkircher Tafel-Laden einzukaufen?

1.	EmpfängerInnen von Sozialleistungen	

 � gemäß SGB II (Arbeitslosengeld II)  
und SBG XII (Sozialgeld)

 � nach dem GsiG 
(Grundsicherung im Alter)

 � nach dem AsylblG  
(Asylbewerberleistungsgesetz)

2.	Haushalte mit geringem Einkommen

 � Personen, deren Einkünfte unter 900 € netto 
im Monat liegen.

 � Für Haushaltsgemeinschaften erhöhen sich 
die Einkommensgrenzen um weitere 250 € 
für jede erwachsene Person und um 150 € für 
jedes Kind unter 18 Jahren. Das betrifft auch 
Rentnerinnen

 � und Rentner mit niedrigen Renten sowie  
EmpfängerInnen von Arbeitslosengeld I.

3.	�Überschuldete Familien und Alleinstehende.

Die Illustrationen sind den Schaufensterbildern der  
Emmendinger-Tafel entnommen, die von SchülerInnnen der  

Carl-Friedrich-Meerwein-Grundschule –  
Emmendingen – gestaltet wurden
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